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EG-Richtlinie 2002/49/EG - Bericht zum Stand der Lärmaktionsplanung für den Markt Er-
golding 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Regierung von Niederbayern als zuständige Behörde für die Erstellung von Lärmaktionsplä-
nen an Bundesautobahnen wird für den Markt Ergolding keinen Lärmaktionsplan erstellen. 
 
Die Prüfung ergab, dass durch die BAB A 92 im Gemeindegebiet des Marktes Ergolding keine 
Anwohner von Pegeln betroffen sind, die die Auslösewerte von 70 dB(A) für den LDEN oder 
60 dB(A) für den LNight erreichen. 
 
Der Prüfungsprozess, ob der Markt Ergolding eine Lärmaktionsplanung für die Betroffenheiten 
an den Bundesstraßen B 15 und B 299 durchführen wird, ist noch nicht abgeschlossen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Hammerl 
Technischer Amtsrat 
 

  


